
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/2/27 2Ob79/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1997

Norm

ABGB §1298

LuftVG §29e

Rechtssatz

Eine Beweislastverteilung bezüglich des Verschuldensgrades ergibt sich aus der Bestimmung des § 29e LuftVG nicht. Es

sind vielmehr die allgemeinen Schadenersatzregeln, so insbesondere § 1298 ABGB, anzuwenden.
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